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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

20.04.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 05.05.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse der 

Untersuchungen für einen kostenlosen Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler zunächst ein 

Konzept sowie entsprechende Berechnungen für eine mögliche Preisreduzierung des ÖPNV in den 

Wintermonaten (Dezember bis März) zu prüfen. 

 

 

 

 

25.02.2021, gez. i. A. xxxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion CDU 

    

Titel der Drucksache: 

Günstiger ÖPNV für Schülerinnen und Schüler 

im Winter 

 

Drucksache 0323/21 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Auf der Grundlage der bisherigen Untersuchungen für einen möglichen kostenlosen Nahverkehr in 

Erfurt wurde die Absenkung von Fahrpreisen im ÖPNV für Schülerinnen und Schüler priorisiert.  

 

Gleichzeitig ist die Haushaltslage der Stadt Erfurt sehr angespannt, so dass ein gänzlich 

kostenloser Nahverkehr leider nicht ermöglicht werden kann. Daher sollte zunächst eine 

kleinteiligere Vergünstigung, insbesondere für Schülerinnen und Schüler, geprüft werden.  

 

Gerade in den Wintermonaten (Dezember bis März) können viele Schülerinnen und Schüler nicht 

alternativ zur Nutzung des ÖPNV mit dem Rad zur Schule fahren oder zu Fuß gehen. Daher sollte 

zunächst die Möglichkeit einer Vergünstigung für diesen Zeitraum geprüft werden. 
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